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Vertrag: § 140a-Vertrag Pneumologie AOK BW/Bosch BKK 
Datum: 09.07.2024 

Betreff: Vertragsanpassungen mit Umsetzung zum 01.07.2024 
  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Vertragspartner mit Wirkung zum 01.07.2024 über die 
folgenden Vertragsanpassungen geeinigt haben.  

 

1. Erhöhung der Abrechnungshäufigkeit P2 (akute Erkrankungen) 

 

Die Abrechnungsziffer P2 konnte bislang maximal 2 x im Krankheitsfall abgerechnet werden. Die Begrenzung auf 
eine maximale Abrechnungshäufigkeit von 2x im Krankheitsfall wird nun ab 01.07.2024 auf 4x im Krankheitsfall 
angehoben. Die P2 kann dabei maximal 2x / Quartal abgerechnet werden. 

 

2. Verlängerung der Abrechnungsziffer BG6 

 

Die Vertragspartner haben sich außerdem zur Verlängerung der Abrechnungsziffer BG6 für das 
Beratungsgespräch Long-/Post-COVID vorerst bis zum 30.06.2025 geeinigt.  

 

Die Ziffer BG6 in Höhe von € 20,00 kann maximal 1 x im Krankheitsfall abgerechnet werden, wenn für den 
Patienten eine entsprechende ICD gem. Anhang 2 zu Anlage 12 (ICD-Liste) und eine Überweisung des 
Hausarztes vorliegt. Die Gesprächsdauer beträgt mindestens 10 Minuten. 
 

3. Anpassung ICD-Liste um weitere Diagnosen 

Die ICD-Liste (Anlage 12 Anhang 2) wird um die Diagnosen A16.1 – A16.8 als Leistung für die 
Abrechnungsziffer BG1 ergänzt. 

 

Alle Vertragsanpassungen werden softwaretechnisch erst ab dem 4. Quartal 2024 in Ihrer Vertragssoftware 
hinterlegt sein, jedoch bereits rückwirkend zum 01.07.2024 in Ihrer nächsten Quartalsabrechnung 
berücksichtigt.  
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Weiterführende Informationen stellen wir Ihnen nach Abschluss der Änderungsvereinbarung unter: 
https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/aok-bw-bosch-bkk-pneumologie/ zur Verfügung. 

 

Rückfragen (auch von Ihren Mitarbeiterinnen und/oder Mitarbeitern) beantworten wir gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 

 
Angie Becker 
Fachbereichsleiterin Versorgungsverträge 
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